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§ 10 Oö. AbgG
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2018

§ 10

Abgabenhinterziehung

 

Wer vorsätzlich unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, O/enlegungs- oder Wahrheitsp0icht eine Abgabe

verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bis zum

Zweifachen des verkürzten Betrags, höchstens aber 50.000 Euro beträgt. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der

Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen.
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